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RS OGH 1977/2/6 4Ob302/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1977

Norm

UWG §10

Rechtssatz

Eine Bevorzugung liegt vor, wenn man im Wettbewerb für sich oder einen Dritten einen Vorteil gegenüber

Mitbewerbern erlangt, auf den man keinen Anspruch hat.

Entscheidungstexte

4 Ob 302/77
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